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VERORDNUNG 

über die Abfuhr von Abfällen in der 
Stadt Hohenems 
(Abfuhrordnung) 

Auf Grund des§ 9 des Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetzes (V-AWG), LGBI. Nr. 1/2006, 
und der dazu erlassenen Verordnungen der Vorarlberger Landesregierung, sowie der§§ 28 
und 28a des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBI. Nr. 102/2002 idgF, wird auf 
Grund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 15.12.2015 verordnet: 
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so weit die Einrichtung des Übernahmsortes zur Bereitstellung von Abfällen, die auf anderen 
nahe gelegenen Liegenschaften anfallen, notwendig ist. 

(2) Über die Notwendigkeit der Einrichtung eines Übernahmsortes und dessen Umfang hat
nach § 11 Abs. 2 V-AWG erforderlichenfalls der Bürgermeister zu entscheiden.

(3) Die für Liegenschaftseigentümer geltenden Bestimmungen dieser Verordnung finden
sinngemäß auch auf Abfallbesitzer Anwendung, die in ähnlicher Weise zur Nutzung von
Liegenschaften befugt sind (Mieter, Pächter, Gebrauchsberechtigte, Fruchtnießer u. dgl.)
sowie auf die Eigentümer von Bauwerken auf fremdem Grund und Boden und die Inhaber
von Baurechten.

§ 16
Information über Sammelstellen, 

Sammel- und Abfuhrtermine 

(1) Der Bürgermeister ist ermächtigt, bei Bedarf die Abfuhrtermine und Abfuhrzeiten sowie
Öffnungszeiten von Abgabestellen vorübergehend abweichend festzulegen.

(2) Über die Termine zur Sammlung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll, Garten- und
Parkabfälle, Altmetall u. dgl.) verwertbaren Altstoffen, Verpackungsabfällen, Altspeisefetten
und -ölen, Problemstoffen einschließlich Elektroaltgeräten sowie über die vorübergehenden
Änderungen von Abfuhrterminen und Abfuhrzeiten und der Öffnungszeiten der jeweiligen
Sammelstellen sind die Abfallbesitzer vom Bürgermeister zeitgerecht zu informieren.

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1.Jänner 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfuhrordnung vom 
22.12.2006 außer Kraft. 

Der Bürgermeister: 
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